
Mitteilung der Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr.
2408/92 des Rates

Beschluss Irlands zur ˜nderung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung im Linienflugverkehr
zwischen Dublin und Galway

(2002/C 66/05)

(Text von Bedeutung für den EWR)

1. Irland hat beschlossen, die gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buch-
stabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 2408/92 des Rates vom
23. Juli 1992 über den Zugang von Luftfahrtunternehmen
der Gemeinschaft zu Strecken des innergemeinschaftlichen
Flugverkehrs im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C
265 vom 15. September 2000 (in der berichtigten, im ABl.
C 276 vom 28. September 2000 veröffentlichten Fassung)
veröffentlichte gemeinwirtschaftliche Verpflichtung im Lini-
enflugverkehr auf der Strecke Dublin�Galway�Dublin mit
Wirkung vom 22. Juli 2002 zu ändern.

2. Angaben zur gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung

2.1 Mindestfrequenzen und Sitzplatzangebot

a) Die Strecke muss mit mindestens 28 Hin- und Rück-
flügen pro Woche bedient werden, wobei folgende
Bedingungen gelten:

i) Jeden Montag, Mittwoch und Freitag muss die
Strecke mit mindestens fünf Hin- und Rückflü-
gen pro Tag bedient werden.

ii) Jeden Dienstag und Donnerstag muss die Strecke
mit mindestens vier Hin- und Rückflügen pro
Tag bedient werden.

iii) An jedem Wochenende, d. h. samstags und sonn-
tags, muss die Strecke mit mindestens fünf,
gleichmäßig auf die beiden Tage verteilten Hin-
und Rückflügen bedient werden.

b) Es sind mindestens 1 050 Sitze pro Woche von und
nach Galway/Dublin (also in beide Richtungen zu-
sammen mindestens 2 100 Sitze) anzubieten, wobei:

i) täglich, einschließlich Montag und Freitag, min-
destens 150 Sitze von und nach Galway/Dublin
(also in beide Richtungen zusammen mindestens
300 Sitze) anzubieten sind;

ii) am Wochenende, d. h. samstags und sonntags,
mindestens 250 Sitze von und nach Galway/Dub-
lin gleichmäßig auf die beiden Tage verteilt (also
in beide Richtungen zusammen mindestens 500
Sitze gleichmäßig auf die beiden Tage verteilt)
anzubieten sind.

Die Anforderungen gelten ganzjährig.

2.2 Fluggerät

a) Die Flüge müssen mit Flugzeugen mit Druckaus-
gleich und einer Mindestkapazität von 30 Passagier-
sitzen durchgeführt werden.

b) Die Luftfahrtunternehmen werden auf die auf den
Flughäfen geltenden technischen und betrieblichen
Vorschriften hingewiesen. Nähere Auskünfte sind
bei folgender Stelle erhältlich: Airports Division, De-
partment of Public Enterprise, 44 Kildare Street,
Dublin 2, Mr Ken Gorman, Tel. (353-1) 604 16 18,
Fax (353-1) 604 16 81, E-Mail: kengorman@dpe.ie

2.3 Flugzeiten

An sechs Wochentagen, d. h. von Montag bis Samstag,
müssen die Flugpläne einen Flug von Galway nach Dub-
lin am frühen Morgen und einen Flug von Dublin nach
Galway am späten Abend umfassen, so dass die Flug-
gäste, Geschäftsreisende eingeschlossen, am selben Tag
hin- und zurückfliegen können. Die Anforderung gilt
ganzjährig.

2.4 Tarife

a) Es können verschiedene Tarife angewandt werden,
wobei folgende Bedingungen gelten:

i) Jeden Tag muss, bezogen auf höchstens 40 % des
Sitzplatzangebots, von und nach Galway und
Dublin ein Hin- und Rückflug zum Preis von
höchstens 123 EUR angeboten werden.

ii) Für mindestens 40 % des Sitzplatzangebots muss
jeden Tag von und nach Galway und Dublin ein
Hin- und Rückflug zum Preis von höchstens
110 EUR angeboten werden.

iii) Für die übrigen Sitze bis zur Mindestanzahl von
Sitzen täglich in jede Richtung gelten keine Tarif-
beschränkungen.
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b) Das Luftfahrtunternehmen, für das die gemeinwirt-
schaftliche Verpflichtung gilt, muss für die der ge-
meinwirtschaftlichen Verpflichtung unterliegende
Strecke Interline-Abkommen mit mindestens zwei
Luftfahrtunternehmen schließen, die auf Strecken
vom Flughafen Dublin nach dem Vereinigten König-
reich oder dem europäischen Festland tätig sind. Die
diese Interline-Abkommen betreffenden Vereinbarun-
gen müssen zu den gleichen oder äquivalenten Be-
dingungen gelten und für die Tarife auf der Strecke
eine anteilsmäßige Flugpreisaufteilung gemäß den
internationalen Vorschriften vorsehen. Das Luftfahrt-
unternehmen, für das die gemeinwirtschaftliche Ver-
pflichtung gilt, muss ferner zu den gleichen oder
äquivalenten Bedingungen Interline-Abkommen mit
jedem interessierten Luftfahrtunternehmen schließen,
das Strecken vom Flughafen Dublin aus bedient.

c) Die unter Buchstabe a) Ziffern i) und ii) genannten
Tarife können bei einer außergewöhnlichen, unvor-
hersehbaren und nicht dem Luftfahrtunternehmen
zuzurechnenden Steigerung der Kosten des Flug-
betriebs einmal jährlich nach Zustimmung des Mi-
nisters für öffentliche Unternehmen (Minister for Pu-
blic Enterprise) erhöht werden. Der/die neue(n) Ta-

rif(e) wird/werden dem auf der Strecke tätigen Luft-
fahrtunternehmen mitgeteilt. Er/sie tritt/treten erst in
Kraft, nachdem er/sie der Europäischen Kommission
mitgeteilt und im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht worden ist/sind.

2.5 Kommerzielle Aspekte

Die Flüge müssen über mindestens ein computer-
gestütztes Buchungssystem vertrieben werden.

2.6 Kontinuität

a) Abgesehen von Fällen höherer Gewalt darf die Zahl
der Flüge, die aus vom Luftfahrtunternehmen unmit-
telbar zu verantwortenden Gründen ausfallen, pro
Jahr 2 % der geplanten Flüge nicht übersteigen.

b) Die Flüge dürfen vom Luftfahrtunternehmen nur
nach sechsmonatiger Vorankündigung eingestellt
werden.

Mitteilung der Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EWG)
Nr. 2408/92 des Rates

Beschluss Irlands zur ˜nderung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung im Linienflugverkehr
zwischen Dublin und Knock

(2002/C 66/06)

(Text von Bedeutung für den EWR)

1. Irland hat beschlossen, die gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buch-
stabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 2408/92 des Rates vom
23. Juli 1992 über den Zugang von Luftfahrtunternehmen
der Gemeinschaft zu Strecken des innergemeinschaftlichen
Flugverkehrs im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
(ABl. C 265 vom 15.9.2000), in der berichtigten Fassung
(ABl. C 276 vom 28.9.2000 veröffentlichte gemeinwirt-
schaftliche Verpflichtung im Linienflugverkehr auf der Stre-
cke Dublin�Knock�Dublin mit Wirkung vom 22. Juli 2002
zu ändern.

2. Angaben zur gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung

2.1 Mindestfrequenzen und Sitzplatzangebot

a) Die Strecke muss an jedem Tag mit mindestens ei-
nem Hin- und Rückflug bedient werden.

b) Es sind mindestens 30 Sitze an jedem Tag von und
nach Knock�Dublin (also in beide Richtungen zu-
sammen mindestens 60 Sitze) anzubieten.

Die Anforderungen gelten ganzjährig.

2.2 Fluggerät

a) Die Flüge müssen mit Flugzeugen mit Druckaus-
gleich und einer Mindestkapazität von 30 Passagier-
sitzen durchgeführt werden.

b) Die Luftfahrtunternehmen werden auf die auf den
Flughäfen geltenden technischen und betrieblichen
Vorschriften hingewiesen. Nähere Auskünfte sind
bei folgender Stelle erhältlich: Airports Division, De-
partment of Public Enterprise, 44 Kildare Street,
Dublin 2, Mr Ken Gorman, Tel. (353-1) 604 16 18,
Fax (353-1) 604 16 81, E-mail: kengorman@dpe.ie

2.3 Flugzeiten

An Wochentagen, einschließlich Montag und Freitag,
muss der Flugplan einen Flug von Knock nach Dublin
am frühen Morgen und einen Flug von Dublin nach
Knock am späten Abend vorsehen, so dass die Fluggäs-
te, Geschäftsreisende eingeschlossen, am selben Tag hin-
und zurückfliegen können. Die Anforderung gilt ganz-
jährig.
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